
Anteilsmässige Rückerstattung der WPE für AdZS

(Zivilschutz)

Die (anteilsmässige) Rückerstattung wird von

Amtes wegen geprüft und durchgeführt.

Es sind keine Gesuche einzureichen-
Mit der Revision der Verordnung über die Wehrpflichtersatzabgabe
vom 12. August 2020 wird die Motion Müller 14.35901 umgesetzt
Die Schutzdienst- und die Ersatzpflicht dauern nicht gleich lang und
beginnen auch nicht zur gleichen Zeit. Somit muss sichergestellt
werden, dass geleistete Schutzdiensttage vor Beginn, während und
nach Ablauf der Ersatzpflicht an die Wehrpflichtersatzabgabe
(WPE) angerechnet werden. Grundsätzlich werden erstmals die
geleisteten Schutzdiensttage (SDT) des Jahres 2021 berücksichtigt.

Umsetzung Stufe höhere Uof und Of ZS

(Schutzdiensipflicht bis 40 Jahre und 11 Jahre WPE)

Tabelle zur Verdeutlichung für mögliche Rückerstattung.

Erklärung zum Beispiel
Die WPE 1-11 werden aufgrund der geleisteten SDT im Ersatzjahr
bzw. der Vorjahre reduziert und veranlagt. Die in den
Schutzdienstjahren 13-18 geleisteten SDT werden über eine
anteilsmässige Rückerstattung nach der Entlassung im 40.
Altersjahr berücksichtigt. Evtl. Übertrage (>25 SDT) aus dem
Ersatzjahr 2033 werden miteingerechnet. Für jeden anteilsmässig
zu berücksichtigenden SDT wird der 275-igste Teil der
Ersatzabgaben rückerstattet. Details sind der individuellen
Rückerstattungs-Verfügung zu entnehmen. Der
schutzdienstleistende höh Uofund Of, der während seiner
Dienstzeit insgesamt 275 oder mehr SDT geleistet hat, erhält alle
WPE zurückerstattet.

Erstmalige Rückerstattung
Die erstmalige Rückerstattung erhalten höh Uof / Of des ZS, für die
- und nur für die - im Jahr 2021, in ihrem 41. Altersjahr geleisteten
SDT. Dies nach ihrer Entlassung aus dem ZS. Evtl. später noch
geleistete - freiwillige - SDT werden nicht berücksichtigt. Die
Rückerstattung wird von Amtes wegen durchgeführt.

1 Anspruch auf Reduktion der Wehrpflichtersatzabgabe für AdZS für die gesamte Dienstleistungszeit (ab 1.1.2021)

2 Geleistete SDT der Gnjndausbildung und evtl. weitere Tage (WK, etc.)


